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Im vorliegenden Magazin wurde zugunsten der leich-
teren Lesbarkeit bei geschlechtsbezogenen Formulie-
rungen – soweit nicht anders angegeben – in der Regel 
die männliche Form verwendet. Die Angaben beziehen 
sich gleichwohl auf beide Geschlechter.
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• Nachhaltigkeitsmanagement in Spedition 

und Logistik
• Quereinsteiger-Training Spedition und Logistik

Mit freundlicher Unterstützung der

Klimaziele im Logistiksektor bis 2030

Mit sehr großer Sorge blicken BGL, BWVL und 
DSLV auf die am Markt vorbeilaufenden poli-

tischen Rahmenbedingungen. Diese bremsen die 
Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs und 
verhindern die Erreichung der Klimaziele im Logis-
tiksektor bis 2030. Die gesetzlichen und strukturel-
len Gegebenheiten – einschließlich steigender CO2-
Preise – wirken bisher nicht für, sondern gegen eine 
Transformation des Sektors. Hierauf haben die drei 
Verbände bei Gesprächen im Bundeskanzleramt hin-
gewiesen und dringende Maßnahmenkorrekturen 
angemahnt.

Entscheidende Hebel für eine Senkung der CO2-
Emissionen im Güterverkehr sind die beschleunigte 
Einführung neuer Antriebsarten und der verstärk-
te Einsatz alternativer Kraftstoffe. Die im Grundsatz 
marktwirtschaftlich richtige CO2-Bepreisung entzieht 
der Wirtschaft das für die Transformation nötige Ka-
pital. Die schleppenden Zulassungszahlen für E-Lkw 
und wasserstoffbetriebene Lkw (lediglich 0,07 Pro-
zent sind rein elektrisch) belegen, dass die bisherige 
Förder- und Abgabenpraxis sich nicht an den Markt-
gegebenheiten und Infrastrukturrealitäten ausgerich-
tet hat. Das Leistungsvermögen der Logistikbranche 
in einem konjunkturell stark belasteten Marktumfeld 
hat die Bundesregierung bislang ignoriert.

Im einem sehr konstruktiven Austausch haben 
BGL, BWVL und DSLV dem Bundeskanzleramt die 
wichtigsten Maßnahmen für eine Trendumkehr zur 
Erreichung der Klimaziele im Verkehr mitgeteilt:

• Eine Reform der Kraftstoffbesteuerung, bei der Bio-
kraftstoffe und strombasierte Kraftstoffe nach ihrer 
Klimawirkung besteuert und dadurch fiskalisch be-
günstigt werden. 

• Reinvestition der CO2-basierten Lkw-Maut-Einnah-
men in die Transformation des Straßengüterver-
kehrs, um Wirtschaftlichkeitslücken in den Unter-
nehmen während des Transformationsprozesses zu 
schließen. Dazu gehören eine nach Unternehmens-
größe gestaffelte Förderung für die Anschaffung 
elektrisch und wasserstoffbetriebener Nutzfahr-
zeuge, die sich am Markthochlauf orientiert und 
deshalb zeitlich degressiv ausgestaltet ist sowie 
eine Förderung und Beschleunigung des Netzaus-
baus und des Ausbaus von Ladeinfrastrukturen.

Für ein Gelingen der Antriebswende muss der Lo-
gistiksektor zukünftig tiefer in politische Entscheidun-
gen einbezogen werden, um sicherzustellen, dass In-
vestitionen in neue Technologien auch finanziell und 
organisatorisch marktfähig werden. Das Bundeskanz-
leramt hat eine Fortsetzung der Gespräche zugesagt.

V. l. n. r.: Frank Huster und Axel Plaß (DSLV), Jochen Quick (BWVL), Dr. Steffen Meyer, Klimapolitischer Berater des Bundes-
kanzlers, Prof. Dr. Dirk Engelhardt (BGL), Markus Olligschläger (BWVL), Jens Pawlowski (BGL).

Young Logistics Hessen/Rheinland-Pfalz 2024

Auch dieses Jahr wird der SLV wieder die besten 
Auszubildenden des Jahrgangs 2023/24 im Rah-

men des „Young Logistics Hessen/Rheinland-Pfalz“ 
ehren. Dazu laden wir am 24. September alle erfolg-
reichen Auszubildenden zum Speditions- und Lo-
gistiktag Hessen/Rheinland-Pfalz 2024 ins FAVORITE 
parkhotel nach Mainz ein. Alle Mitgliedsunterneh-
men sind herzlich eingeladen, ihre Auszubildenden 
mit einem Prädikatsabschluss (gut oder sehr gut) 
hierfür anzumelden. 

Der jahrgangsbeste Absolvent erhält ein Stipen-
dium für die Weiterbildung zum Fachwirt Güterver-
kehr und Logistik (IHK), der Zweit- und Drittplatzierte 
jeweils wertvolle Weiterbildungsgutscheine. Aber 
auch auf alle anderen Prädikatsabsolventen wartet 
im Rahmen der diesjährigen SLV-Jahrestagung die 
Ehrung durch den SLV-Vorstand mit Ehrenurkunden 

und Sachpreisen sowie ein spannendes Unterneh-
mensplanspiel. Die Anmeldeunterlagen werden in 
Kürze an alle Ausbildungsbetreibe verschickt und 
können auch unter moshammer@slv-bildungsaka-
demie.de angefordert werden.

Arbeitsrechtlichen Folgen der Teillegalisierung von Cannabis

Durch die Teillegalisierung von Cannabis ist der 
Konsum von Cannabis in der Freizeit und auch 

in der Arbeitspause möglich. Eine Grenze ist jedoch 
unter Berücksichtigung der arbeitsvertraglichen Ne-
benpflichten des Arbeitnehmers dort erreicht, wo der 
Arbeitnehmer sich durch den Konsum von Cannabis 
in einen Zustand versetzt, der die Erbringung seiner 
Arbeitsleistung behindert. Auch in arbeitsschutz-
rechtlicher Hinsicht ist von den Arbeitnehmern zu 
beachten, dass sie sich durch den Konsum von Can-
nabis nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie 
sich oder andere gefährden können.

Relevant ist der Konsum von Cannabis daher erst 
dann, wenn es hierdurch zu konkreten Auswirkungen 
auf das Arbeitsverhältnis kommt. Die Feststellung der 
konkreten Auswirkungen des Drogenkonsums sind 
für den Arbeitgeber schwer zu beweisen. Ein ver-
pflichtender Drogentest wird nicht zulässig sein. Zum 
anderen sind derzeit auch noch keine verlässlichen 

Abbauwerte bekannt, wie es sie in der Praxis beim 
Abbau von Alkohol gibt. Gerade vor dem Hintergrund 
der Fürsorgepflichten obliegt es dem Arbeitgeber, 
die anderen Beschäftigten und den Mitarbeiter vor 
sich selbst zu schützen. Es ist daher dem Arbeitgeber 
zu empfehlen, betriebliche Regelungen gerade auch 
für sicherheitsrelevante Tätigkeiten aufzusetzen.

Dies kann zum einen in Ausübung des arbeitge-
berseitigen Weisungsrechts geschehen. Ferner kann 
ein Drogenverbot auch arbeitsvertraglich geregelt 
werden. Musterformulierungen hierfür haben wir im 
Infocenter unserer Webseite für Sie bereitgestellt.

Darüber hinaus können der Besitz bzw. der Kon-
sum von Cannabis am Arbeitsplatz (unter Verstoß ge-
gen ein absolutes Drogenverbot) auch zu einer verhal-
tensbedingten Kündigung bzw. je nach Schwere des 
Verstoßes bzw. Einzelfalls auch zu einer außerordentli-
chen Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

(Malte Ottermann)

Änderung Berufskraftfahrer- 
qualifikationsgesetz

Das geänderte Berufskraftfahrer-
qualifikationsrecht sieht zukünftig 
die Einführung von E-Learning in 
Form von digitalem Unterricht im 
Rahmen der Berufskraftfahrer-Wei-
terbildung vor. Zudem soll das Ab-
legen der Prüfung zur Erlangung der 
beschleunigten Grundqualifikation 
neben Deutsch auch in Englisch, 
Hocharabisch, Kroatisch, Polnisch, 
Rumänisch, Russisch, Türkisch und 
Ukrainisch ermöglicht werden. 

Einen erleichterten Berufszugang in 
Deutschland ermöglicht die nationa-
le Ukraine-Ausnahme-Verordnung, 
nach der ukrainische Fahrerqualifi-
zierungsnachweise (begrenzt auf die 
Dauer des Schutzstatus) anzuerken-
nen sind, wenn sie eine ergänzende 
Schulung und Prüfung absolviert 
wird. Außerdem ist die Aufnahme 
der Ukraine in die Staatenliste der 
Fahrerlaubnis-Verordnung geplant. 
Damit wird der prüfungsfreie Um-
tausch der Fahrerlaubnis möglich. 
Zu den weiteren Maßnahmen ge-
hört die Erweiterung des Sprachen-
katalogs für die theoretische Fahrer-
laubnisprüfung um Ukrainisch und 
Kurmandschi.

Da die Verordnung der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, kann aktuell 
noch keine Prognose über den Zeit-
plan abgegeben werden.

Abgebrochene Ausbildung

*Abbruch oder Wechsel der Berufsausbildung; nicht erfasst sind Abbrüche ohne Vertragslösung 
(z. B. durch Nichtantreten zur Abschlussprüfung)
Quelle: Bildungsministerium für Bildung u. Forschung, Bundesinstitut für Berufsbildung (Berufsbildungsbericht 2024)

155 325 Ausbildungsverträge wurden in Deutschland 2022 vorzeitig gelöst*.
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